
Haushaltssatzung der Stadt Geseke 
für das Haushaltsjahr 2010 

 
 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 380), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW S. 950) in der zur Zeit 
gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Geseke mit Beschluss vom 23.02.2010 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben 
der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen 
sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

 
im Ergebnisplan mit  
Gesamtbetrag der Erträge auf       29.261.488 € 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf      36.332.499 € 

 
im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  24.598.165 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  29.301.192 € 

 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf          7.394.215 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf        10.230.635 € 
festgesetzt. 

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen  
erforderlich ist, wird auf         2.617.553 € 
festgesetzt. 

 
§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investi-
tionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf     1.213.368 € 
festgesetzt. 

 
§ 4 

 
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
             5.758.958 € 
und die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans 
wird auf                      1.312.053 €
 festgesetzt. 

 



§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf        15.000.000 € 
festgesetzt. 

 
§ 6 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt 
festgesetzt: 

 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf       220 v. H. 
 

1.2 für die Grundstücke 
(Grundsteuer B) auf       381 v. H. 
 

2.   Gewerbesteuer auf       403 v. H. 
 

§ 7 
 

 entfällt 
 

§ 8 
 
1. Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und 

Auszahlungen entscheidet gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW der Kämmerer 
 

 a)  bei Aufwendungen und Auszahlungen, die nach den Gesetzen, den 
Tarifverträgen oder den vom Rat der Stadt genehmigten Verträgen zu leisten 
sind, in uneingeschränkter Höhe; 

b) bei anderen Ausgaben Aufwendungen und Auszahlungen bis zu Euro 15.000 
für jedes Produktsachkonto, aber höchstens bis zu 20 % des Haushaltsansatzes, 
soweit Euro 10.000 überschritten werden. 

 
2.  Alle anderen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 

dürfen erst geleistet werden, wenn der Rat der Stadt dazu seine Zustimmung nach 
§ 83 Abs. 2 GO NRW erteilt hat.  

 
 
 










